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RS OGH 1989/4/12 14Nds37/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1989

Norm

Geo §590 Abs1

StPO §62

StPO §63 A

Rechtssatz

Im Sinne des § 590 Abs 1 Geo genügt es, dem Beschuldigten Gelegenheit zu geben, sich zu einem Delegierungsantrag

des Anklägers (oder eines Mitbeschuldigten) zu äußern. Nützt er diese nicht, so steht dies der Zuweisung der

Strafsache an ein anderes Gericht nicht entgegen.
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